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S A T Z U N G  
 

des  
 

British Roadster Club  
Saar e. V.  

 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen: „British Roadster Club Saar“ und soll in das Vereinsregister  
     eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den Zusatz „e. V.“ 
 
(2) Er hat seinen Sitz in Saarbrücken 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
 
§ 2 Zweck und Aufgaben 
 
(1) Der Verein  bezweckt  die  Erhaltung  und die  Imagepflege  klassischer Britischer Sport- 
     wagen.  Der  Verein  verfolgt  weiterhin  die  Pflege  der  Gemeinschaft  (Ausflugsfahrten)  
     und die Erlangung sportlicher Ziele. 
 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins  kann jede  volljährige  Person  werden, die in der Regel Eigentümer  
     eines klassischen  Britischen  Sportwagens ist. In  Ausnahmefällen  können  auch  Perso- 
     nen aufgenommen werden, die nicht  im Besitz  eines  entsprechenden Fahrzeuges sind.    
     Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Der  Antrag soll den Namen, das  
     Alter, den Beruf, die Marke des Fahrzeugs und die Anschrift des Antragstellers enthalten.  
 

Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstandes, der mit Gründen zu versehen ist, 
kann der Antragsteller Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats 
ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die 
Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.  

 
(2) Die Mitgliedschaft endet  
 
 a) mit dem Tod des Mitglieds 
 b) durch freiwilligen Austritt 
 c) durch Streichung von der Mitgliederliste 
 d) durch Ausschluss aus dem Verein 
 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstandes. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig.  
 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages in Rückstand 
ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des 2. 
Mahnschreibens 3 Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die 
Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.  
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Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch 
Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden.  
 
Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 
Gelegenheit zu geben sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. 
Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Vorstandssitzung zu verlesen.  
Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels 
eingeschriebenem Briefs bekannt zu geben. Gegen den Ausschließungsbeschluss des 
Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. 
Die Berufung hat eine aufschiebende Wirkung. Die Berufung muss innerhalb einer Frist 
von 1 Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich 
eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb 
von 2 Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung 
einzuberufen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. 
Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss 
keinen Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem 
Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 

 
    Ausgeschiedene Mitglieder verlieren alle Ansprüche auf das Vereinsvermögen.  
 
§ 4 Mitgliedsbeiträge 
 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von 
der Mitgliederversammlung bestimmt. Der Jahresbeitrag ist spätestens zum Ende des 1. 
Jahresquartals fällig. Bei Eintritt während des laufenden Jahres, ist nur der anteilige 
Jahresbeitrag zu entrichten.  

 
 
§ 5 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind 
 

(1) die Mitgliederversammlung 
 

(2) der Vorstand 
 
 

§ 6 Mitgliederversammlung 
 
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimm- 
     rechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung  
     ist  für  jede  Mitgliederversammlung gesondert  zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht  
     mehr als 3 fremde Stimmen vertreten.  
 
     Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
 (1) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes 
 
 (2) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages  
 
 (3) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und Rechnungsprüfer  
 

(4) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des   
     Vereins und Verwendung des Vereinsvermögens 
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(5) Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmean- 
     trages sowie über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vor- 
     standes  
 

In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mit-
gliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschliessen. Der Vorstand kann sei-
nerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederver-
sammlung einholen. 
 
§ 7  Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
Mindestens einmal im Jahr möglichst im letzten Quartal soll die ordentliche Mitgliederver-
sammlung stattfinden. Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat 2 Wochen vorher unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu erfolgen.  
 
Anträge von Mitgliedern sind dem Vorstand mindestens 1 Woche vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich einzureichen. Später eingehende Anträge sind der Mitgliederversamm-
lung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen, wenn die Mitgliederversammlung sie 
mit Mehrheit für dringlich erklärt. 
 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen einberufen werden, wenn mindestens 5 
Mitglieder dies verlangen. Wird dem Verlangen durch den Vorstand nicht entsprochen, so 
können diese Mitglieder selbst die Mitgliederversammlung einberufen. 
 
 
§ 8 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vor-
sitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwe-
send, bestimmt die Versammlung den Leiter.  
 
Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann auch 
ein Nichtmitglied bestimmt werden.  
 
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn 1/3 der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragt. 
 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulas-
sen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die 
Mitgliederversammlung.  
 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/10 sämtlicher Vereinsmit-
glieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet innerhalb von 4 
Wochen eine 2. Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der 
Einladung hinzuweisen.  
 
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Än-
derung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen, 
zur Auflösung des Vereins eine solche von 3/4 erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des 
Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zu-
stimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann nur inner-
halb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
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Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgen-
den Feststellungen enthalten: 
 
Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollfüh-
rers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungs-
ergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut 
angegeben werden.  
 
 
§ 9 Der Vorstand 
 
Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens 7 Personen nämlich: 
 
 1.) 1. Vorsitzender 
 2.) 2. Vorsitzender 
 3.) Schriftführer 
 4.) Schatzmeister  
 5.) Technischer Leiter 
 6.) Pressewart 
 7.) 1. Beisitzer 
 
2 weitere stimmberechtigte Beisitzer können bei Bedarf von der Mitgliederversammlung 
gewählt werden. 
 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und der 2. Vorsitzende. Jeder von Ihnen ist 
allein vertretungsberechtigt.  
 
Im Innenverhältnis gilt, dass Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 3.000,00 DM für 
den Verein nur verbindlich sind, wenn ein einstimmiger Vorstandsbeschluss vorliegt.  
 
 
§ 10 Die Zuständigkeit des Vorstandes  
 
Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
 
 (1) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung  
 (2) Einberufung der Mitgliederversammlung  
 (3) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
 (4) Buchführung, Erstellung eines Jahresberichts 
 (5) Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern 
  
 
§ 11 Amtsdauer des Vorstandes 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren vom Tag der 
Wahl an gerechnet gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Scheidet ein 
Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatz-
mitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.  
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§ 12 Beschlussfassung des Vorstandes 
 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsit-
zenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, fernmünd-
lich oder durch Telefax bzw. E-Mail einberufen werden. In jedem Fall ist eine 
Einberufungsfrist von 1 Woche einzuhalten.  
 
Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 4 von 7 bzw. 5 von 9 Vorstandsmitgliedern anwesend sind.  Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die 
Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende. Die 
Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken in ein Beschlussbuch einzutragen und 
vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstands-
sitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergeb-
nis enthalten.  
 
Der Vorstand kann Verpflichtungen für den Verein nur in der Weise begründen, dass die 
Haftung der Mitglieder auf das Vereinsvermögen beschränkt ist. Dem gemäß soll in allen 
namens des Vereins abzuschließenden Verträgen oder sonstigen abzugebenen Verpflich-
tungserklärungen die Bestimmung aufgenommen werden, dass die Vereinsmitglieder für die 
daraus entstehenden Verbindlichkeiten nur mit dem Vereinsvermögen haften.  
 
 
§ 13 Rechnungsprüfung 
 
Es ist jährlich mindestens eine Rechnungs- bzw. Kassenprüfung vor der Mitgliederversamm-
lung vorzuweisen. Zur Prüfung der Kassen- und Vermögensverwaltung des Vereins werden 
in der Mitgliederversammlung 2 Rechnungsprüfer gewählt die im Verein kein weiteres Amt 
inne haben dürfen. 
 
Mindestens alle 2 Jahre ist einer der Rechnungsprüfer neu zu wählen. 
 
Die Rechnungsprüfer berichten der Mitgliederversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung, 
der Haushaltsführung und stellen Antrag über die Entlastung des Vorstandes. 
 
 
§ 14 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in der Satzung 
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende ge-
meinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten ent-
sprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert.  
 
Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen gemeinnützigen Zwecken zu. Eine 
Rückführung des Vermögens an die Mitglieder bleibt ausgeschlossen.  
 
Vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 12. Dezember 1999 ein-
stimmig beschlossen.  
 
Saarbrücken, den 6. Februar 2004 
 


